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I Rechtsgrundlagen 

BauGB (2017): Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 04.01.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6) 
geändert worden ist. 
 
BauNVO (2017): Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. No-
vember 2017 (BGBl. I S. 3786), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 04.01.2023 (BGBl. 2023 I 
Nr. 6) geändert worden ist. 
 
PlanzV 90 (1990): Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die 
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist. 
 
LBO (2010): Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 05.03.2010 (GBl. S. 357,358, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
07.02.2023 (GBl. S. 26) m.W.v. 11.02.2023. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Bebauungsplan setzt die räumlichen Grenzen fest (§ 9 Abs. 7 BauGB). Innerhalb des 
räumlichen Geltungsbereichs gelten die örtlichen Bauvorschriften (§ 74 Abs.6 LBO). Sämtli-
che innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs bisher bestehenden planungs- und bau-
ordnungsrechtlichen Festsetzungen oder örtliche Bauvorschriften sowie frühere baupoli-
zeiliche Vorschriften der Gemeinde werden aufgehoben. 
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II Textliche Festsetzungen 

II.A Planungsrechtliche Festsetzungen 

Im Folgenden sind die planungsrechtlichen Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 und 3 BauGB 
sowie der BauNVO dargestellt. 

 
II.A.1. Art der baulichen Nutzung  
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1 – 15 BauNVO) 
 

GE = Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO) 
 
Festsetzungen nach § 1 Abs.5 BauNVO: 
Einzelhandel wird ausgeschlossen. 
 
Festsetzungen nach § 1 Abs.6 Nr.1 BauNVO: 
Nicht zulässig sind die nach § 8 Abs. 2 Nr.3 BauNVO zulässige Nutzung (Tankstelle) 
 
Festsetzungen nach § 1 Abs.6 und 9 BauNVO: 
Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und 
Betriebsleiter gemäß § 8 Abs.3 Nr.1 BauNVO sind ausnahmsweise nur zulässig, wenn 
je Grundstück nicht mehr als eine Wohneinheit vorhanden ist und die Wohnung kei-
ne Einschränkungen des benachbarten gewerblichen Grundstücks verursacht (also 
ausreichend gegen Gewerbelärm geschützt oder von der Lage abweichend orientiert 
ist). 
 

 
II.A.2. Maß der baulichen Nutzung 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
 
 Das Maß der baulichen Nutzung wird bestimmt durch die Grundflächenzahl (GRZ) 

gemäß § 19 BauNVO entsprechend Einschrieb im Planteil als Höchstgrenze. 
 

Die Höhe baulicher Anlagen (GH) wird gemäß § 18 BauNVO durch Planeinschrieb als 
Höchstgrenze festgesetzt: Sie wird gemessen von der im Einschrieb des Planteil fest-
gesetzten Bezugshöhe (BZH) bis Oberkante Dachhaut an der höchsten Stelle, bei 
Flachdächern bis Oberkante Randgesims oder Attika. Für untergeordnete Gebäude-
teile und Haustechnik (Fahrstuhlschächte, Lüftungsanlagen, Wärmerückgewinnungs-
anlagen, Solaranlagen etc.) darf die Gebäudehöhe (GH) auf 30 % der Fläche des da-
runter liegenden Geschosses um maximal 3,5 m überschritten werden. 
 
 

II.A.3. Bauweise  
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 22 BauNVO) 
 
 a = abweichenden Bauweise im Sinne der offenen Bauweise 
   ohne Längenbeschränkung (§22 Abs. 4 BauNVO) 
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II.A.4. Überbaubare Grundstücksflächen  
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 
 

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen gemäß § 23 BauNVO 
entsprechend Einschrieb im Planteil festgesetzt. 
 
 

II.A.5. Verkehrsflächen  
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 
 

Im Planteil ist dargestellt:  
 
Öffentliche Straße. Die Unterteilung der Verkehrsflächen in Fahrbahnen, Wege, etc. 
einschließlich deren Planungshöhen sind rein nachrichtliche Wiedergaben ohne Fest-
setzungscharakter. 
 
Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung: Zufahrt zu Gewerbe und landwirt-
schaftlicher Fläche. Erschließung der im Süden gelegenen Gewerbefläche sowie der 
bestehenden Fläche der Pflanzenkultur. 
 
 

II.A.6. Öffentliche Grünflächen 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 
 

Die öffentlichen Grünflächen sind im Planteil dargestellt und dienen der landschaftli-
chen Einfassung des Baugebiets sowie der Lenkung und Rückhaltung anfallenden 
Niederschlagswassers. 
 
 

II.A.7. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur 
 (§9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

 
Artenschutz: Als Orientierungsrahmen ist je 10 m Fassadenlänge ein Nistkasten für 
gebäudebrütende Vogelarten (Mehlschwalbe Delichon urbicum, Mauersegler Apus 
apus, Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros, Haussperling Passer domesticus, Bach-
stelze Motacilla alba) anzubringen. Die Anbringung darf ausschließlich auf der wet-
terabgewandten Seite der Fassade stattfinden. Eine ganztägige, volle Sonnenein-
strahlung ist zu vermeiden. Wegen der notwendigen Reinigungsarbeiten ist auf eine 
gute Erreichbarkeit zu achten.  
 
 
Nicht zugelassen sind Dachdeckungen aus unbeschichtetem Zink, Blei oder Kupfer 
und andere Materialien, bei denen durch Auswaschung Schadstoffe in den Unter-
grund gelangen können.  
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II.A.8. Mit Fahrrecht zu belastende Fläche 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 
 

Die im Planteil darstellte Flächen werden mit einem Fahrrecht zugunsten der Öffent-
lichkeit belastet. Sie dienen dazu, das Wenden von Kraftfahrzeugen (insbesondere 
LKW) in den Stichstraßen zu ermöglichen, solange dies auf öffentlicher Fläche nicht 
möglich ist. 
 

 
II.A.9. Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24) 
 
In den im Planteil eingeschriebenen Feldern (Geräuschkontingent Teilfläche 1 und 2) 
sind nur Betriebe und Anlagen zulässig deren Geräuschemissionen je m² Grundfläche 
soweit begrenzt sind, dass die im festgelegten Emissionskontingente Lek nach der DIN 
45691: 2006-12 nicht überschritten werden. Die Kontingente sind entsprechend der 
folgenden Auflistung zu entnehmen: 
Geräuschkontingent Teilfläche 1  Lek, tags = 59dB(A) Lek, nachts = 42 dB(A) 
Geräuschkontingent Teilfläche 2  Lek, tags = 63dB(A)  Lek, nachts = 49 dB(A) 
 
Die aus den Emissionskennwerten abgeleiteten Geräuschkontingente gelten für die 
Summe der auf der betrachteten Fläche vorhandenen Geräuschquellen, unabhängig 
von einer etwaigen horizontalen oder vertikalen Teilung der Fläche für unterschiedli-
che Betriebe und Nutzer. Ein Vorhaben ist zulässig, wenn der Beurteilungspegel der 
Betriebsgeräusche der Anlage oder des Betriebs (beurteilt nach TA Lärm vom 
26.08.1998 unter Berücksichtigung der Schallausbreitungsverhältnisse zum Zeitpunkt 
der Genehmigung) die nach DIN 45691, Abschnitt 5 das aus der dem Vorhaben zuzu-
ordnenden Gewerbefläche berechneten Immissionskontingent oder ein Wert von 15 
dB(A) unter dem Immissionsrichtwert (nach Nr. 6.1 der TA Lärm) am maßgeblichen 
Immissionsort im Einwirkungsbereich des Vorhabens (gem. Nr. 2.3 der TA Lärm) nicht 
überschreitet. 
 
 

II.A.10.Festsetzungen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und sonstigen Bepflan-
zungen 

 
 Pflanzgebote (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 
 Die im Planteil gekennzeichneten Bäume sind anzupflanzen, dauerhaft zu pflegen 

und zu erhalten und bei Verlust gleichartig zu ersetzen. Die Pflanzstandorte können 
von den im Planteil eingezeichneten Standorten um bis zu 5 m abweichen. 

 
 Für Einzelbaumpflanzgebote gilt, dass mindestens 4 m² zusammenhängende, belebte 

Bodenschicht pro Baum als Baumscheibe vorgesehen werden müssen. Die Baum-
scheibe muss mit Rasen, Wiese, Bodendeckern oder Sträuchern bepflanzt sein. Nicht 
zulässig sind im Bereich der Baumscheibe befestigte Oberflächen, Schotter, Pflaste-
rung oder andere nicht belebte Bodenabdeckungen. Der durchwurzelbare Bodenbe-
reich muss mindestens 12 m³ Bodenvolumen aufweisen und ist vor Verdichtungen 
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und Schadstoffeinträgen (Streusalz, Mineralöleinträge, etc.) entsprechend zu schüt-
zen. 

 
Pflanzenliste 1 (Pfl.1): 
Großkronige, hochstämmige Laubbäume, Stammumfang: mind. 15 cm 
Acer platanoides  - Spitzahorn 
Tilia cordata   - Winter-Linde 
Quercus robur   - Stiel-Eiche 
Quercus petrea  - Trauben-Eiche 
 
Pflanzenliste 2 (Pfl.2): 
Klein- mittelkronige, hochstämmige Laubbäume, Stammumfang: mind. 15 cm 
Acer campestre  - Feldahorn 
Carpinus betulus  - Hainbuche 
Cornus mas   - Kornellkirsche (Baumform) 
Crataegus monogyna  - Eingriffeliger Weißdorn (Baumform) 
Prunus avium   - Vogelkirsche 
Prunus padus   - Traubenkirsche 
Sorbus aucuparia  - Vogelbeere 
Sorbus aria   - Echte Mehlbeere 
Sorbus intermedia  - Schwedische Mehlbeere 
 
Pflanz-Qualitäten / Mindestanspruch an die Laubbäume: 
An allen Gehölzen ist ein Verdunstungsschutz um den Stamm bis zum Kronenansatz 
anzubringen. In Bereichen im Übergang zur offenen Landschaft sind an allen Gehöl-
zen ein Verbissschutz und ein Wühlmausschutz anzubringen. Die Gehölze sind von lo-
kalen Baumschulen mit Nachweis des Ursprungsgebiets 11 – Südwestdeutsches Berg-
land nach VWW – Regiosaaten® zu beziehen. 
 
Die öffentlichen Grünflächen sind als artenreiche Wiese anzulegen und dauerhaft mit 
zweimaliger Mahd (erste Mahd bis Ende Juni, zweite Mahd ab Mitte September mit 
Abfuhr des Mahdguts) extensiv zu pflegen. Zur Ansaat dient eine standortgerechte, 
artenreiche Wiesenmischung mit mindestens 30% Blumen- und 70% Gräseranteil. 
 
Im Bereich der offenen Wassergräben ist eine Ansaat mit einer Ufermischung aus 
Hochstauden für feuchte Standorte mit mindestens 50% Blumen- und 50% Gräseran-
teil zu verwenden. Entlang der Entwässerungsgräben ist die Mahd wechselseitig oder 
abschnittsweise durchzuführen. 
 
Flachdächer von Carports und Garagen sind zu begrünen mit einer Substratschicht 
von mindestens 10 cm, die wenigstens eine Vegetation von Wildkräutern und Grä-
sern ermöglicht. 
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II.A.11.Flächen für die Herstellung des Straßenkörpers  
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB) 
 

Betonfuß: Zur Herstellung des Straßenkörpers sind in allen an öffentlichen Verkehrs-
flächen angrenzenden Grundstücken unterirdische Stützbauwerke entlang der 
Grundstücksgrenze, in einer Breite von etwa 0,2 m und einer Tiefe von etwa 0,3 m er-
forderlich (Hinterbeton von Randsteinen und Rabattenplatten). Sie verbleiben in der 
Nutzung der jeweiligen Grundstückseigentümer. 
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II.B Örtliche Bauvorschriften 

 (§ 9 Abs.4 BauGB und § 74 LBO) 
 
Die folgenden örtlichen Bauvorschriften sind als eigene Satzung beschlossen. 
 
II.B.1. Äußere Gestalt der baulichen Anlagen (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 
 

a) Dachform, Dachneigung, Dacheindeckung: 
  keine Festsetzung 
 

b) Fassadengestaltung: 
Außenfassaden sind zu verputzen oder entsprechend zu verkleiden und in ge-
deckten Farben auszuführen (Hellbezugswerte 20 – 80 nach Eurocolorsystem). 
Grelle Farbe, stark glänzende, reflektierende oder schadstoffabgebende Ma-
terialien sind unzulässig. Solaranlagen können zugelassen werden. 
 

 
II.B.2. Werbeanlagen  

(§ 74 Abs. 1 Nr.2 LBO) 
 

Es sind nur Werbeanlagen zulässig, die im Zusammenhang mit der auf dem Grund-
stück angebotenen Leistung, einem dort angebotenen Produkt oder dem Namen der 
dort ansässigen Firma stehen. Werbeanlagen mit grellem, bewegtem oder wechseln-
dem Licht, sowie mit automatisch wechselndem Motiv sind unzulässig. Werbeanla-
gen auf Dächern sind unzulässig. Freistehende Werbeanlagen sind bis zu einer Höhe 
von maximal 5,0 m zulässig. Die Schrifthöhe darf 0,5 m nicht überschreiten. Als Aus-
nahme ist auf 15% der jeweiligen Gebäudelänge bis zu 4,0 m Länge eine Schrifthöhe 
bis 0,8 m zulässig. 

 
 
II.B.3. Einfriedungen, Außenanlagen  

(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 
 
Einfriedungen sind zugelassen als Doppelstabmatten-, Maschendraht- und Holzzaun 
incl. Sockel bis 2,0 m und als freiwachsende und geschnittene Hecken mit heimi-
schen, standortgerechten Laubgehölzen bis 2,0 m. Zur öffentlichen Straßenverkehrs-
fläche ist ein Mindestabstand von 0,5 m einzuhalten. 

 
 
II.B.4. Niederschlagswasser  

(§ 74 Abs. 3 Nr.2 LBO) 
 
Es wird festgesetzt, dass das Niederschlagswasser von Dächern in das Retentionsbe-
cken geleitet wird. Dieses geschieht über den Regenwasserkanal oder offene Entwäs-
serungsgräben, die das Wasser über ein Klärbecken in das Retentionsbecken leitet, 
von wo es gedrosselt dem Vorfluter (Horbetsbach) und schließlich dem natürlichen 
Wasserhaushalt wieder zugeführt wird. 
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Stellplätze und Garagenzufahrten sowie Hofflächen und Wege sind mit wasserdurch-
lässigen Belägen (offenfugiges Pflaster, Rasengittersteine, wassergebundene Decken, 
Schotterrasen etc.) anzulegen. Der Unterbau ist entsprechend wasserdurchlässig an-
zulegen (Abflussbeiwert > 0,5). Wenn eine Gefährdung des Erdreichs nicht ausge-
schlossen werden kann z.B. durch LKW-Stellplätze, etc. sind sie nur aus wasserun-
durchlässigen Belägen zulässig. Das anfallende Oberflächenwasser ist dann ggf. nach 
einer geeigneten Behandlung der örtlichen Schmutzwasserkanalisation zuzuführen. 
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II.C Nachrichtlich übernommene Festsetzungen und Hinweise 

 (§ 9 Abs. 6 BauGB) 

 
II.C.1 Erschließen von Grundwasser und -absenkung 
 
 Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffs in den Untergrund mit 

Grundwasserfreilegungen gerechnet werden muss, sind der unteren Wasserbehörde 
beim Landratsamt rechtzeitig vor Ausführung anzuzeigen. Wird bei Bauarbeiten un-
vorhersehbar Grundwasser erschlossen, ist dies gemäß § 43 Abs.6 Wassergesetz 
(WG) der Unteren Wasserbehörde anzuzeigen und die Arbeiten einstweilen einzu-
stellen. Eine dauernde Grundwasserabsenkung ist nicht zulässig. Drän- und Grund-
wasser darf nicht in die Ortskanalisation oder ein Oberflächengewässer eingeleitet 
werden. Chemisch wirksame Auftaumittel, wie Salz, dürfen nicht ins Grundwasser ge-
langen. Abwasser ist in dichten Rohrleitungen der Kläranlage zuzuleiten. 

 
 Bau und Betrieb von Grundwasser-Wärmepumpen oder Erdwärmeenergieanlagen 

bedürfen einer wasserrechtlichen Erlaubnis. Die Genehmigungsfähigkeit ist frühzeitig 
beim Landratsamt zu erfragen. 

 
 Lkw-Standflächen sind flüssigkeitsdicht auszuführen. 
 

Bei der Bebauung sind die Bauvorhaben so zu planen, dass nach Fertigstellung kein 
Grundwasser abgeleitet wird. In Rohrgräben sind Querriegel aus dichtem, bindigen 
Boden einzubauen, damit entlang der Rohre kein Grundwasser laufen kann. Auf die 
Ergebnisse der Baugrunderkundung (Gutachten Nr. 22117 vom 15.03.2017) wird hin-
gewiesen. Die Inhalte der Merkblätter "Bauen im Grundwasser" und "Grundwasser-
haltung bei Baumaßnahmen" des Landratsamtes sind zu beachten. 

 
 
II.C.2 Bodendenkmale 
 
 Bodendenkmale sind keine bekannt. 

 
Beim Vollzug der Planung können bisher unbekannte Funde entdeckt werden. Diese 
sind unverzüglich der Denkmalschutzbehörde oder der Gemeinde anzuzeigen. Der 
Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige 
in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde oder 
das Landesdenkmalamt mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist (§ 20 
DSchG). Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 27 DSchG wird verwie-
sen. 

 
 
II.C.3 Bodenschutz/Baugrund 
 
 Nach den Bestimmungen des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) hat jeder, der 

auf den Boden einwirkt, sich so zu verhalten, dass schädliche Bodenveränderungen 
nicht hervorgerufen werden. Der Grundstückseigentümer und jeder der Verrichtun-
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gen auf einem Grundstück durchführen lässt, die zu Veränderungen der Bodenbe-
schaffenheit führen können, ist verpflichtet Vorsorge gegen schädliche Bodenverän-
derungen zu treffen. Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bundes-
Bodenschutzgesetzes (BBodSchG), insbesondere auf die § 4 und 7, wird hingewiesen. 
Die Inhalte des Merkblattes „Bodenschutz bei Baumaßnahmen" des Landratsamtes 
sind zu beachten. 

 
Außerdem wird auf § 202 BauGB (Schutz des Mutterbodens) hingewiesen. 

 
Altlasten sind keine bekannt. Sollten bei Baumaßnahmen Altablagerungen angetrof-
fen werden, so ist das Landratsamt des Rems-Muss-Kreises sofort zu verständigen. 
Die Baugrundverhältnisse sind durch ein Gutachten Nr. 22117 mit Stand vom 
15.03.2017 untersucht. Es ist mit Lösslehm und verwittertem Gipskeuper zurechnen. 
Für die Erweiterungsflächen sind ähnliche Untergrundverhältnisse wahrscheinlich. 
 
 

II.C.4 Mineralische Rohstoffe 
 

Nach den Ergebnissen der geotechnischen Erkundung besteht der Baugrund aus 
mehrere Meter mächtigen Löss-, Lösslehm- und auch Schwemmlössablagerungen, 
die verwitterten Tonsteinen der Grabfeld-Formation des Mittleren Keupers aufla-
gern. Es wird empfohlen, eventuell in größerer Menge anfallenden überschüssigen 
Erdaushub auf seine Eignung als Baustoff oder, ggf. nach Aufbereitung, auf seine 
Verwendbarkeit als mineralischer Rohstoff (Ziegeleirohstoff) zu prüfen und das Mate-
rial einer entsprechenden Nutzung zuzuführen. 
 
 

II.C.5 Geotechnik 
 
Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im 
Verbreitungsbereich von holozänen Abschwemmmassen und pleistozänem Lösslehm 
mit jeweils im Detail nicht bekannter Mächtigkeit. Darunter schließen sich die Gestei-
ne der Grabfeld-Formation (Gipskeuper) sowie der Erfurt-Formation (Lettenkeuper). 
Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen 
(bei Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens ist zu 
rechnen. Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, 
Dolinen) sind nicht auszuschließen. Nach Auswertung des digitalen Geländemodells 
befinden sich Verkarstungsstrukturen in der näheren Umgebung (ca. 200 m nord-
westlich des Plangebiets). Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwäs-
ser geplant bzw. wasserwirtschaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 
138 (2005) verwiesen und im Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrolo-
gischen Versickerungsgutachtens empfohlen. Wegen der Gefahr einer Verschlechte-
rung der Baugrundeigenschaften sowie ggf. von Sulfatgesteinslösung im Untergrund 
sollte von der Errichtung technischer Versickerungsanlagen (z. B. Sickerschächte, 
Sickerbecken, Mulden-Rigolen-Systeme zur Versickerung) im Verbreitungsbereich 
von Gesteinen der Grabfeld-Formation Abstand genommen werden. 
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II.C.6 Verbot von Schottergärten 
 
 Auf § 9 Abs.1 LBO und § 21a NatSchG BW wird hingewiesen: Die nichtüberbauten 

Flächen der bebauten Grundstücke müssen Grünflächen sein, soweit diese Flächen 
nicht für eine andere zulässige Verwendung benötigt werden. Ist eine Begrünung 
oder Bepflanzung der Grundstücke nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich, so sind 
die baulichen Anlagen zu begrünen, soweit ihre Beschaffenheit, Konstruktion und Ge-
staltung es zulassen und die Maßnahme wirtschaftlich zumutbar ist. Es ist darauf hin-
zuwirken, dass Freianlagen insektenfreundlich gestaltet werden und Freiflächen vor-
wiegend begrünt werden. Schotterungen zur Gestaltung von Freiflächen sind grund-
sätzlich keine andere zulässige Verwendung im Sinne des § 9 Abs.1 Satz 1 LBO. Grün-
flächen sollen ferner wasseraufnahmefähig belassen oder hergestellt werden. 

 
 
II.C.7 Straßenbeleuchtung 
 
 Haltevorrichtungen, Masten und Leitungen der Straßenbeleuchtung sind gemäß 

§ 126 BauGB auf der privaten Grundstücksfläche zu dulden. 
 
 Es wird auf den neuen § 21 Naturschutzgesetz zur insektenfreundlichen Beleuchtung 

hingewiesen, aus dem sich u.a. eine Verpflichtung der Gemeinden für neu zu errich-
tende Beleuchtungsanlagen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (ab 
1.1.2021) ableiten lässt (s. Gesetz zur Änderung des Naturschutzgesetzes und des 
Landwirtschafts- und Landeskulturgesetzes vom 23.07.2020, GBl. vom 30. Juli 2020, 
S. 651 ff.): Die öffentliche und private Außenbeleuchtung an Gebäuden und Freiflä-
chen (z.B. Wege, Parkplätze) ist energiesparend, blend- und streulichtarm sowie ar-
ten- und insektenfreundlich zu gestalten. Vegetation (z.B. Grünflächen, Bäume, Bü-
sche) und Gewässer dürfen nicht beleuchtet werden. Die Lichtmenge ist gering zu 
halten: Beleuchtungsstärken von max. 5 Lux für Wege, max. 10 Lux für Parkplätze. 
Leuchtdichten für Anstrahlungen bzw. selbstleuchtenden Flächen von max. 100 Can-
dela/Quadratmeter für max. 10 m² Flächen, 5 Candela/Quadratmeter für größere 
Flächen. Anstrahlungen ohne Informationsvermittlung (wie z.B. Wand ohne Lo-
go/Namen) sind zu vermeiden. Lichtlenkung nur durch voll abgeschirmte Leuchten, 
die im installierten Zustand nur unterhalb der Horizontalen abstrahlen (Upward Light 
Ratio = 0 %, besser Lichtstärkeklasse G6). Daher ist auf Bodenstrahler, freistrahlende 
Röhren und Kugelleuchten zu verzichten. Lichtpunkthöhen (an Gebäude oder auf 
Masten) sind so niedrig zu wählen, damit keine Abstrahlung über die Nutzungsfläche 
hinaus erfolgt. Auf die Nutzungszeit bedarfsorientierte Beleuchtung soll durch Schal-
ter, Zeitschaltuhren, Bewegungsmelder oder Smart Technologien zeitlich begrenzt 
sein. Es sind ausschließlich Leuchtmittel mit bernsteinfarbenen bis max. warmweißen 
Farbtemperaturen (Orientierung 1800 bis max. 3000 Kelvin) zu verwenden. Wechsel-
licht (Änderungen des Betriebszustandes der Beleuchtungsanlage in weniger als 5 
Minuten) darf nicht verwendet werden. Ebenso ist bewegtes Licht nicht zulässig. Bei 
nächtlicher Beleuchtungspflicht (z.B. aufgrund nächtlicher Arbeitstätigkeiten) gelten 
die zuvor genannten Vorgaben, sofern die Technischen Regeln für Arbeitsstätten kei-
ne anderen Anforderungen stellen. 
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II.C.8 Artenschutzrechtliche Vorschriften 
 
 Die Rechtsgrundlage für den Schutz von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild 

lebenden Tiere der besonders geschützten Arten ist § 44 Abs. 1 Nr. 3 Bundesnatur-
schutzgesetz (BNatSchG). Hierbei kommt es nicht auf den Erhaltungszustand der lo-
kalen Population einer Art an und ob sich dieser durch einen Verstoß gegen § 44 Abs. 
1 Nr. 3 verschlechtert. Solange die Fortpflanzungs- oder Ruhestätten regelmäßig - 
wenn auch nicht ständig - genutzt werden, sind diese geschützt und ein Zugriff verbo-
ten. Lediglich die Standorttreue der betroffenen Art kann eine Ausnahme begründen: 
Nach Ende der Nutzzeit ist ein Zugriff auf Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht 
mehr verboten. 

 
 Das Landratsamt empfiehlt, bei Baumaßnahmen rechtzeitig durch qualifizierte Perso-

nen mögliche Vorkommen zu untersuchen und die erforderlichen Artenschutzmaß-
nahmen (Kontrolle von Baum- und/oder Gebäudehöhlen und -spalten auf Fleder-
mäuse, Beachtung von Brutzeiten, die Schaffung von Nist- und Brutmöglichkeiten für 
gefährdete Gebäudebrüter) durchzuführen. 

 
 Gehölze dürfen gemäß § 39 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 BNatSchG lediglich in der Zeit vom 1. 

Oktober bis 28./29. Februar abgeschnitten, auf den Stock gesetzt oder beseitigt wer-
den, auf die Ausnahmen in Satz 2 wird hingewiesen. Für alle zu erhaltenden Gehölz- 
und Vegetationsflächen ist die die Einhaltung der DIN 18920 (insbesondere ein stabi-
ler Bauzaun, Wurzelschutzvorhänge) zu beachten. Um einen dauerhaften Schutz der 
Gehölze und der Pflanzgebote zu gewährleisten, werden entsprechend große Baum-
scheiben mit Schutz vor Bodenverdichtung empfohlen. 

 
 Bauliche Anlagen, insbesondere Entwässerungseinrichtungen wie Kanaleinläufe, sind 

so zu gestalten, dass Kleintierfallen vermieden werden. 
 
 Stellplätze sind so anzulegen, dass eine Versickerungsfähigkeit der Niederschlagswäs-

ser gewährleistet ist. 
 
 Zur Feldflur hin sind bei flächigen Glasfassaden und Fenstern zur Vermeidung von 

Vogelschlag die für Vögel eher wahrnehmbaren Omnilux-Scheiben empfohlen. 
 
 
II.C.9 Maximale Höhe baulicher Anlagen 
 
 Überschreitet eine bauliche Anlage die Höhe von 30 m über Grund, können Belange 

der Landesverteidigung betroffen sein. Es ist dann eine Genehmigung des Bundesam-
tes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr einzuho-
len. 
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II.C.10 Anbauabstand 
 
 Auf den Anbauabstand zur K 1907 gemäß § 22 Straßengesetz Baden-Württemberg 

(StrG), insbesondere § 22 Abs. 6 wird hingewiesen. 
 
 
II.C.11 Nutzung der Solarenergie 
 
 Das überarbeitete Klimaschutzgesetz Baden- Württemberg enthält (für Nichtwohn-

gebäude) eine Pflicht zur Installation von Photovoltaikanlagen bei Anträgen auf Bau-
genehmigung, die ab 01.01.2022 bei der zuständigen Behörde eingehen. 

 
 
II.C.12  Nutzung von Regenwasser 
 

Werden Retentionszisternen bzw. Zisternen zur Brauchwassernutzung gebaut, sind 
folgende Hinweise zu beachten: Sofern mit diesem Wasser lediglich eine Bewässe-
rung der Außenanlagen vorgesehen ist, ist zu beachten, dass an den Wasserentnah-
mehahn ein Hinweisschild "Kein Trinkwasser" angebracht wird und gemäß § 17 der 
Trinkwasserverordnung ein Verbot einer Verbindung zwischen Trinkwasser- und 
Nichttrinkwasserleitung beachtet wird. Sollte darüber hinaus eine Verwendung des 
Wassers innerhalb des Gebäudes vorgesehen sein, hat die Sammlung des Regenwas-
sers über eine Filterung zu erfolgen; hierzu wird auf die DIN 2001 über den Bau von 
Zisternen verwiesen. Der Vorratsbehälter muss eine Überlaufleitung erhalten. Das 
Überlaufwasser wird den Regenwassergräben zugeleitet. Bei einer Befüllung mit 
Trinkwasser muss die Zuleitung über einen freien Auslauf nach DIN 1988, Teil 4, er-
folgen. Der Betreiber der Brauchwasseranlage muss sich gegenüber der Bauverwal-
tung schriftlich verpflichten, keine Verbindung zwischen Trinkwasser und Nichttrink-
wasserleitung herzustellen und jederzeit eine entsprechende Kontrolle zuzulassen. 
Etwaige Wasseruntersuchungen gehen zu Lasten des Betreibers. Die Brauchwasser-
anlage wird in allen Teilen in der ausschließlichen Verantwortung und Haftung des 
Grundstückseigentümers betrieben. Der Inhalt des Merkblatts des Landratsamts zur 
"Speicherung von Regenwasser für Brauchwasserzwecke" ist zu beachten. Die Nut-
zung einer Wasseranlage mit Nicht-Trinkwasserqualität ist dem Landratsamt nach 
§ 13 Abs. 3 der Trinkwasserverordnung anzuzeigen. 

 
 
II.C.13 Starkregen 
 

Die Grundstücke können bei Starkregenereignissen betroffen sein, genauere Karten 
liegen allerdings nicht vor. Dies ist bei der Ausbildung der Kellergeschosse und der 
Wahl der Erdgeschossfußbodenhöhe zu beachten. 
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II.C.14  Telekommunikation 
 

Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen vorhandener Tele-
kommunikationslinien vermieden werden und aus betrieblichen Gründen (z. B. im 
Falle von Störungen) der ungehinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien je-
derzeit möglich ist. Insbesondere müssen Abdeckungen von Abzweigkästen und Ka-
belschächten sowie oberirdische Gehäuse soweit freigehalten werden, dass sie ge-
fahrlos geöffnet und ggf. mit Kabelziehfahrzeugen angefahren werden können. Es ist 
deshalb erforderlich, dass sich die Bauausführenden vor Beginn der Arbeiten über die 
Lage der zum Zeitpunkt der Bauausführung vorhandenen Telekommunikationslinien 
der Telekom informieren. Die Kabelschutz-anweisung der Telekom ist zu beachten. 
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt über Baumstandorte und 
unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellscha9 für Straßen- 
und Verkehrswesen, Ausgabe 2013; siehe insbesondere Abschnitt 6, zu beachten. 
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III Verfahrensvermerke 

 
1. Aufstellungsbeschluss (§ 2 Abs. 1 BauGB) am  15.07.2021 
2. Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung  am  15.07.2021 
 
3. Ortsübliche Bekanntmachung von Nr. 1 und Nr. 2 am  12.08.2021 
 (§ 2 Abs. 1 BauGB) im Amtsblatt KW32 
 
4. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit vom  20.08.2021 
 (§ 3 Abs. 1 BauGB) bis  20.09.2021 
5. Frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstiger vom  19.08.2021 

Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB) bis  20.09.2021 
 Fristverlängerung für das Landratsamt  bis  27.09.2021 
 
6. Auslegungsbeschluss (§ 3 Abs. 2 BauGB) am  27.04.2023 
 
7. Ortsübliche Bekanntmachung von Nr. 18 am  04.05.2023 
 (§ 3 Abs. 2 BauGB) im Amtsblatt 
 
8. Öffentliche Auslegung des Planentwurfs vom 15.05.2023 
 (§ 3 Abs. 2 BauGB)  bis  23.06.2023 
9. Einholung der Stellungnahmen der Behörden und  
 sonstigen Träger öffentlicher Belange mit E-Mail am 08.05.2023 
 (§ 4 Abs. 2 BauGB) und Antwort bis 23.06.2023 
 
10. Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes und der am  19.07.2023 

örtlichen Bauvorschriften (§ 10 BauGB + § 74 LBO)  
 
11. Ortsübliche Bekanntmachung von Nr. 11 am   

(§ 10 Abs. 3 BauGB) im Amtsblatt  
 
12. Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplanes (§ 10 Abs. 3 BauGB) ab  
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A Anhang 

A.1 Bodenschutz bei Baumaßnahmen 
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A.2 Speicherung von Regenwasser für Brauchwasserzwecke 
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A.3 Bauen im Grundwasser 
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